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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag beschließt, das Flüchtlingsintegrationsprojekt MiKA (Migranten integrieren in Kultur 
und Arbeit) bei der GWA gGmbH fortzusetzen und hierfür 100.000 Euro kommunale Mittel im 
Haushalt 2018 bereitzustellen. 
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Sachverhalt: 
 
Mit dem Projekt „MiKA“ (Migranten integrieren in Kultur und Arbeit) - bestehend aus einem In-
tegrationsbüro und zwei Arbeitsintegrationskursen bei der GWA gGmbH - bietet der Landkreis 
Waldshut seit 2016 Asylbewerbern mit einer hohen Bleiberechtswahrscheinlichkeit eine frühe 
Chance auf Integration in den Arbeitsmarkt. 
 
Wenn Asylbewerber/-innen bereits vor ihrer Anerkennung aktiv auf dem ersten Arbeitsmarkt 
vermittelt werden, wird ihnen ein selbstbestimmtes und von staatlichen Leistungen unabhängi-
ges Leben ermöglicht. Die MiKA-Teilnehmer/-innen nehmen bereits ab Kursbeginn am gesell-
schaftlichen Leben teil, lernen auf praktische Art und Weise die deutsche Sprache und qualifi-
zieren sich direkt am Arbeitsplatz.  
 
Mit dieser Vorgehensweise unterscheidet sich MiKA vom bisherigen, klassischen Ablauf, wel-
cher in der Regel nach der Anerkennung zunächst einen Integrationskurs, danach evtl. weitere 
Sprachförderung und erst dann eine Qualifizierung vorsieht. 
 
Einen wesentlichen Beitrag leistet der Landkreis Waldshut mit dem Projekt MiKA vor allem auch 
für die regionalen Unternehmen. Der hohe Bedarf an Mitarbeitern (sowohl Hilfs- als auch Fach-
kräfte) kann über die heimischen Arbeitskräfte nicht mehr gedeckt werden.  
MiKA bietet hier, wie aus den Erfolgszahlen 2016 und 2017 zu ersehen ist,  entsprechende 
Möglichkeiten. 
 
Bisher (Stand 15.09.2017) konnten mit 102 Teilnehmer/innen insgesamt 113 betriebliche Er-
probungen (Praktika) in 71 Unternehmen durchgeführt  werden. Daraus resultierten 51 Vermitt-
lungen von Projektteilnehmer/-innen in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.  
 
Eine telefonische Umfrage bei 20 Personalverantwortlichen beteiligter Unternehmen ergab fol-
gendes positives Ergebnis: 

 alle sind weiterhin bereit mit der GWA im Rahmen von MiKA mit Flüchtlingen zu arbeiten 

 18 äußerten sich positiv über das Integrationsbüro als verlässlichen Partner  

 in 12 der befragten 20 Betriebe arbeiten noch immer (eine oder mehrere) über MiKA 

vermittelte Personen 

Eine Grundlage für diesen Erfolg ist der Aufbau eines Netzwerkes und die vertrauensvolle und 

reibungslose Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern (u.a. Agentur für Arbeit, Auslän-

derämter, Untere Aufnahmebehörde, örtliche Helferkreisen, etc.) - welche zwischenzeitlich bes-

tens funktioniert. 

Die Vermittlungszahlen und das Feedback der Arbeitgeber bestätigen, dass MiKA eine Erfolgs-

geschichte ist. 

Daher ist es kaum verwunderlich, dass das innovative Konzept und das Engagement des Land-
kreises Waldshut in zahlreichen Presseartikeln lobend erwähnt wurden. 
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MiKA überzeugte auch überregional  bei der Vorstellung des Projektes auf dem „Fachtag 
Benchlearning der Optionskommunen (BLOK)“ in Berlin (s.u.). 
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Aktuell ist festzustellen, dass sich der Personenkreis möglicher Teilnehmer/-innen des Projektes 
verändert. Die Anzahl zugewiesener Asylsuchender mit erkennbar guter Bleiberechtsperspekti-
ve (z.B. aus Syrien) ist stark rückläufig. Zeitgleich häufen sich Anfragen von Asylbewerbern 
anderer Nationen mit Aufenthaltsgestattung oder von Menschen, die im Besitz einer Duldung 
sind. Diese möchten ebenfalls von den Erfolgen profitieren und damit in MiKA aufgenommen 
werden. Aktuell sind 372 Personen (ohne Syrer) mit einer Gestattung oder Duldung in den Ge-
meinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht.  
Unternehmen signalisieren, dass sie bereit wären, potentiell auch diese Personengruppen über 
MiKA zu testen und bei Erfolg auch einzustellen. Die mögliche Gefahr, die Arbeitskräfte auf-
grund einer Rückführung ins Heimatland wieder zu verlieren, ist den Verantwortlichen in den 
Unternehmen bekannt.  
 
Aber nicht nur Unternehmen bietet dies eine Chance. Die Migranten haben eine Möglichkeit, 
unabhängig von staatlichen Sozialleistungen zu leben, sich zu integrieren und eventuell zeit-
weise (z.B. über die sogenannte 3plus2-Regelung – hier können Auszubildende einen Schutz 
für die Dauer der Ausbildung und die anschließenden zwei Jahre erhalten) oder dauerhaft (z.B. 
über die Härtefallkommission des Landes Baden-Württemberg) dadurch ein Bleiberecht in 
Deutschland zu erlangen. 
 
Neben der Integration der Menschen in die Gesellschaft durch Integration in Arbeit und der Ge-
winnung von Arbeitskräften für die Wirtschaft des Landkreises, ergibt sich für den Landkreis 
selbst ein weiterer positiver Effekt. Durch die Aufnahme von Arbeit reduzieren sich die direkten 
Leistungen zum Lebensunterhalt; mit  jeder Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Tä-
tigkeit werden diese Menschen und ihre Familien gleichzeitig auch krankenversichert. Da beide 
Leistungen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes vom Landkreis zu finanzieren sind, 
erfolgt hier in einem gewissen Umfang eine finanzielle Entlastung der Kreisfinanzen. 
 
 
Aufgrund der oben beschriebenen Situation und den bisherigen Erfahrungen soll das erfolgrei-
che Projekt MiKA auch in 2018, mit folgenden Optimierungen, weitergeführt werden:  
 

 Die Zielgruppe wird auf alle Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung, die 
eine Arbeitserlaubnis erhalten können, erweitert.   

 

 Die Vermittlerstelle wird um 10% auf eine 60%-Stelle aufgestockt. Die Vermittlungstätig-
keit und die Beratung der Arbeitgeber können erweitert und damit dem vorhandenen 
Bedarf angepasst werden. 

 

 Die Theoriephase der Arbeitsintegrationskurse wird etwas gekürzt. Die zur Verfügung 
stehende Zeit reicht aus, die Teilnehmer/-innen kennen zu lernen und für eine passge-
naue Vermittlung einschätzen zu können.  
 

 Anpassung der Gesamtteilnehmerzahl auf maximal 120. Dies ermöglicht ein intensive-
res, zielorientierteres Arbeiten mit den einzelnen Teilnehmern/-innen.  

 
Ziel:  25 Integrationen in sozialversicherungspflichtige Arbeit oder Ausbildung. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Unter Einbeziehung aller genannten Personengruppen gibt es, auch ohne Berücksichtigung 
eines weiteren Zugangs von Asylbewerber/-innen, noch hinreichend Personen, die von dem 
Projekt profitieren und damit in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt intergiert werden können. 
 
Zu dem Gewinn für diese Menschen, die sich durch die Arbeit in die Gesellschaft integrieren 
und selbstbestimmt leben können, kommt der Gewinn für die Wirtschaftskraft des Landkreises, 
die hieraus mit Arbeits- und Ausbildungswilligen versorgt wird sowie für den Landkreis selbst, 
der dadurch letztendlich Sozialleistungen einsparen kann. 
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Eine Fortsetzung des Projektes, mit den oben beschriebenen Modifikationen aus den bisheri-
gen Erfahrungen, wäre insofern wünschenswert. 
 
Die Fortführung des Projektes MiKA bei der GWA gGmbH wurde in der Sitzung des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses am 13.10.2017 vorberaten. Im Ergebnis empfiehlt der Ausschuss 
dem Kreistag, im Haushalt 2018 zur Finanzierung des Landkreisprojektes 100.000 € zur Verfü-
gung zu stellen. 
 

 
 
Finanzierung: 
 
Für die Fortführung des Integrationsprojektes MiKA werden 100.000 Euro aus kommunalen 
Mitteln im Haushalt 2018 eingestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
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